
Friedrich Kössing an Windelband, 7.2.1877, 1 S., hs., Briefentwurf, UA Freiburg, B1/1259 Lehrstühle der
Philosophischen Fakultät

Freiburga den 7 Febr[uar] 77.

Beschluß
1) An Herrn Professor Dr. Windelband in Zürich.

Euer Hochwohlgeboren

Theilen wir Abschrift des Erlasses¹ Gr[oßherzoglichen] Ministerium des Innern vom 5. l[aufenden]
Monatsb No. 2061. mit und ersuchen Sie, den Tag, an welchem Sie den neuen Dienst antreten
wollen, seiner Zeit gefälligst vorher bezeichnen zu wollen. Wir setzen noch bei, daß nach einer
althergebrachten u[nd] höhernOrts bestätigten Sitte jeder neu eintretende Professor die Obliegenheit
hat, im Laufe des nächsten halben Jahres nach seinem Dienstantritt entweder eine Antrittsrede
zu halten oder ein Programm zu schreiben, welches auf Kosten der Universität gedruckt wird.
Nach Erfüllung dieser Obliegenheit erfolgt die eidliche Verpflichtung auf das Lehramt. Schließlich
ersuchen wir Sie um gefällige Bezeichnung der Vorlesungen, welche Sie im kommenden Semester
zu halten gedenken, um die ministerielle Genehmigung hierfür erwirken zu können.

2. [. . .]

Akadem[isches] Direktorium
Kössingc

Anmerkungen

¹ Erlasses ] vgl. UA Freiburg, B1/1259 Lehrstühle der Philosophischen Fakultät: Mitteilung der Ernennung
Windelbands durch das Ministerium des Inneren an den Senat der Universität Freiburg am 5.2.1877: Gehalt
jährlich 3600 Mark, zuzüglich gesetzlichen Wohnungszuschusses und Ersatz der Umzugskosten sowie des
Einkaufsgeldes in die Witwenkasse (das zurückzuerstatten sei, falls Windelband vor Ablauf von 5 Jahren den
badischen Staatsdienst verlassen sollte), unter Anerkennung der in der Schweiz geleisteten Dienstjahre.

a Freiburg ] Freibg
b Monats ] Mts.
c Kössing ] eigenhändige Unterschrift
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